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DER KANZLER 

RUNDSCHREIBEN   

Stichwort: Nummer: Datum: 

Umgang mit asbesthaltigen Baustoffen A 2018-21 28.08.2018 
      Dez./Abt. u. Zeichen: Telefon: 

      11.22 – pl 94249 
 Bitte beachten: Die folgenden Rundschreiben werden für ungültig erklärt: 

Stichwort/e: 
Asbest 

Nummer/n: 

A 2016-37 
Datum: 

05.10.2016 
 

Bitte allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bekannt geben: 
 durch Umlauf  durch Aushang  nach Kenntnisnahme hinfällig 
 Aufnahme in die Rundschreiben-Datenbank im RWTH-Web 

 

Verteiler: 
Universitätsprofessorinnen/Universitätsprofessoren 

Hochschuldozentinnen/Hochschuldozenten 

Universitätsbibliothek 

Hochschularzt 

Hochschulsportzentrum 

IT Center 

Gemeinschaftslabor für Elektronenmikroskopie 

Zentrum für Lern- und Wissensmanagement 

Fakultäten 1 bis 8 

Praktikantenämter der Fakultäten 4 und 6 

Herrn Jennessen, Verwaltung d. Universitätsklinikums 

Dezernate und Abteilungen der Hochschulverwaltung 

Personalräte 

Gleichstellungsbeauftragte 

Schwerbehindertenvertretung 

Sprecher/in der Wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen 

Sprecher/in der Nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter/innen 

Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA) 
 

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
durch Umstrukturierung in der Zentralen Hochschulverwaltung ist seit Januar 2018  das Dezernat 11.0 - Infrastruk-
tur - mit der Problematik asbesthaltiger Baustoffe befasst und steht hierzu in Kontakt mit dem Dezernat 10.0 - Fa-
cility Management und dem BLB als Eigentümer der betroffenen Gebäude. 
  
Die Möglichkeit, asbesthaltige Putze und Böden vorzufinden, besteht bei allen Gebäuden, die bis einschließlich 
1995 erbaut worden sind.  
 
Im Vordergrund bei allen zu treffenden Maßnahmen steht der Schutz der Gesundheit der Menschen, die sich in 
den Gebäuden aufhalten.  
 
Solange der Putz keiner thermischen oder mechanischen Einwirkung ausgesetzt ist und sich dadurch Staub ent-
wickelt, besteht keinerlei Gesundheitsgefährdung für Personen. 
 
Gesetzlich verboten sind Arbeiten wie Bohren, Stemmen, Fräsen, Strahlen, Schleifen, die dazu führen können, 
schwach gebundene Asbestfasern in die Raumluft freizusetzen. Eingeatmete Asbestfasern können langfristig 
schwere gesundheitliche Folgen auslösen. 
 
Der Umgang mit asbesthaltigen Bausubstanzen ist gesetzlich geregelt, um eine mögliche Gesundheitsgefährdung 
von Personen oder eine Kontamination von Räumen durch Asbest zu vermeiden. Daher gelten für alle Baumaß-
nahmen und für Maßnahmen, bei denen ein Eingriff in die Gebäude-/Bausubstanz erfolgt, folgende Verfahrensvor-
schriften: 
 

1. Sind Arbeiten mit Staubentwicklung wie Bohren, Stemmen, Fräsen, Strahlen, Schleifen bei asbest-
verdächtiger Gebäude- bzw. Bausubstanz geplant, hat zuvor eine Beprobung auf Asbest (in Abstim-
mung mit der Abteilung 11.2 – Gebäudelogistik und Umwelt) zu erfolgen. Je nach Beprobungsergebnis 
können die Arbeiten nur durch eine entsprechende Fachfirma, siehe auch Fremdfirmenrichtlinie 
(www.rwth-aachen.de/fremdfirmenrichtlinie) - ebenfalls in Abstimmung mit der Abteilung 11.2 -  durchge-
führt werden. 
 
Bei Beschaffungen, die mit Montagearbeiten einhergehen und über die Abteilungen 7.3 - Einkauf und 
Zollangelegenheiten oder 10.1 - Kaufmännisches Gebäudemanagement abgewickelt werden, kann davon 
ausgegangen werden, dass eine Abstimmung mit der Abteilung 11.2 erfolgt ist. Werden hingegen Be-
schaffungen durch die Hochschuleinrichtungen per Auftragsschein beauftragt, muss im Vorfeld 
Kontakt mit der Abteilung 11.2 aufgenommen werden. 

 
2. Tätigkeiten, die mit kleineren Eingriffen in die Bausubstanz einhergehen, wie das Bohren von Löchern 

bis maximal 12 mm, sind rechtlich nur gestattet, wenn dies zwingend erforderlich ist (Instandsetzung, 

http://www.rwth-aachen.de/fremdfirmenrichtlinie
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sicherheitsrelevante Arbeiten). In diesem Falle ist das geprüfte, emissionsarme Verfahren (Technische 
Regel für Gefahrstoffe/TRGS 519) anzuwenden. Die dort beschriebenen Arbeitsschritte sind einzuhalten. 
Die Bohrungen dürfen daher ausschließlich von entsprechend sachkundigem und unterwiesenem 
Personal und nach vorheriger Überprüfung durch die Abteilung 11.2 durchgeführt werden. Andere 
Personen dürfen diese Tätigkeiten keinesfalls ausüben.  
 

3. Analog dem geltenden Rundschreiben vom 17.05.2002 „Bauverwaltung NRW“ -10.0 gb/dv- Nr. 1 sind bau-
liche Eingriffe und sofort durchführbare Kleinstreparaturen fernmündlich über die Störstelle, interne Ruf-
nummer 116 oder per E-Mail an stoerstelle@rwth-aachen.de durchzugeben. Die Beratung und Entschei-
dung über einzuleitende Maßnahmen obliegt der Abteilung 11.2. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass 
nur geschultes Personal eingesetzt wird. 

 
Zum Schutz aller sind die oben dargestellten Verfahrensabläufe einzuhalten, solange der jeweilige Bereich noch 
nicht geprüft wurde. Aufgrund der Vielzahl an Gebäuden bzw. Räumen erfolgt dies anlassbezogen.  
 
Für weitere Hilfestellungen stehen Ihnen die Fachkräfte der Abteilung 11.2 zur Verfügung. Sie sind erreichbar per  
E-Mail an umwelt@zhv.rwth-aachen.de. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Gez. 
Manfred Nettekoven 
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